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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Mit 8 zu 0 Stimmen (4 Enthaltungen) beschloss die RK-SR im April 2022, einer
Standesinitiative des Kantons Genf aus dem Jahre 2021, welche einen Stopp der
Rückführungen von Asylsuchenden in Länder, die gegen Menschenrechte verstossen,
forderte, keine Folge zu geben. Die Standesinitiative positioniert sich insbesondere
gegen Rückführungen von Asylsuchenden aus der Schweiz nach Äthiopien. Dies unter
anderem, da internationale Organisationen die Lage in Äthiopien als sehr unsicher
beurteilten, weshalb sie Zwangsausschaffungen in das Land verurteilten, so die
Begründung zur Standesinitiative. Des Weiteren verstosse die Rückführung in
Bürgerkriegsgebiete und in Staaten mit unklaren Rückführungsabkommen gegen die
Grundsätze des Schweizer Asylgesetzes und solle daher verboten werden. Darüber
hinaus forderte die Standesinitiative eine Überprüfung der Vereinbarung zwischen der
Schweiz und Äthiopien, welche auf einem Kooperations- und Rückführungsabkommen
der EU mit Äthiopien basiert.
Während die Rechtskommission des Ständerates die instabile politische Lage
Äthiopiens anerkannte, erachtete sie die Standesinitiative als nicht genügend klar in
ihrer Zielsetzung. So sei nicht ersichtlich, ob sich die Forderungen lediglich auf
Rückführungen nach Äthiopien bezögen oder ob die Initiative alle Staaten, die
Menschenrechte verletzen, miteinschliessen würden. Im Falle von Äthiopien empfand
die Kommission keine Notwendigkeit, in die Gesetzgebung einzugreifen, da das SEM
bestätigt habe, dass keine Individuen in Bürgerkriegsgebiete innerhalb Äthiopien
zurückgeführt würden. Auch bei Rückführungen in andere Länder sah die RK-SR keinen
Handlungsbedarf, da ansonsten rechtskräftige Asylentscheide nicht erfüllt werden
könnten, was die Glaubwürdigkeit des Asylwesens beeinträchtigen könne. Auch wollte
die Kommission von einer Überprüfung der Vereinbarung zwischen der Schweiz und
Äthiopien absehen, da diese keine Gesetzesgrundlage für Rückführungen darstelle. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 07.04.2022
VIKTORIA KIPFER

1) Bericht RK-SR vom 7.4.22
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